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Ein Beispiel dafür ist die Marxsche 
Analyse der Ware im »Kapital«, de
ren Wesen Marx aus einer Fülle 
von »konkreten Waren« erklärt, in
dem er von den vielen Einzelhei
ten dieser oder jener Waren ab
sieht und so die Wesensmerkmale, 
die allen gemeinsam sind, analy
siert und heraushebt.
Der A.sprozeß schreitet vom Kon
kreten in seiner sinnlich gegebe
nen Erscheinung zum Abstrakten 
und von diesem zur höheren Form 
des Konkreten fort. —> Erkenntnis, 
—■» Abstraktes und Konkretes

absurd: widersinnig, logisch wi
derspruchsvoll; ad absurdum füh
ren bedeutet also: eine These da
durch als falsch nachzuweisen, daß 
man ihre logische Widersprüch
lichkeit zeigt.

adäquat: übereinstimmend, an
gemessen, entsprechend. In der 
marxistisch-leninistischen Erkennt
nistheorie bezeichnet a. die Über
einstimmung des Abbilds mit dem 
Abgebildeten, der Erkenntnis mit 
dem Erkenntnisobjekt. Ein Ab
bild ist dann a., wenn es mit dem 
Abgebildeten übereinstimmt; 
stimmt es nicht überein, ist es in
adäquat.

Affirmation: Bejahung, Bekräfti
gung. Ein affirmatives Urteil (in 
der —» Logik) ist ein bejahendes Ur
teil.

affigieren: bewirken, einwirken, 
erregen; dieser Begriff wurde in 
der vormarxschen Philosophie ge
braucht, um die Einwirkung der 
Gegenstände der objektiven Welt 
auf die menschlichen Sinne zu be
zeichnen. Kant schrieb z. B.: »An
schauung ... findet aber nur statt, 
sofern uns der Gegenstand gege
ben wird; dieses aber ist wiederum 
. . . nur dadurch möglich, daß er 
das Gemüt auf gewisse Weise affi- 
ziert.« {Kant, Kritik der reinen Ver
nunft, Leipzig 1979, 92)

Agens: (Plural: Agenzien) wir
kende, treibende Kraft, die einen 
Prozeß in Bewegung setzt. In die
sem Sinne sagt Engels, daß in der 
Natur »lauter bewußtlose blinde 
Agenzien« aufeinander einwirken. 
(MEW, 21, 296)

Aggression: (wörtlich »Angriff«, 
»angreifen«)
1. im Völkerrecht und in den Ge
sellschaftswissenschaften: bewaff
nete —> Gewalt, die ein Staat oder 
mehrere Staaten gegen die Souve
ränität, territoriale Integrität und 
politische Unabhängigkeit eines 
anderen Staates, einer Staatenkoali
tion oder Nation anwenden. A. 
wird von der UNO-Charta als völ
kerrechtswidrig verurteilt (Resolu
tion auf der XXIX. UNO-Vollver
sammlung, 1974).
Aggressive Politik ist feindselige, 
auf den —* Krieg zielende Politik ge
genüber anderen Staaten. A. in die
sem Sinne ist keine natürliche Ei
genschaft des —» Menschen, sondern 
ist gesellschaftlichen Ursprungs. 
Beweggründe herrschender Klas
sen, andere Völker anzugreifen, 
Eroberungskriege zu führen, um 
Sklaven zu rauben, Tribute zu er
pressen, Territorien zu annektieren 
usw., entstehen auf der Grundlage 
des Privateigentums an den Pro
duktionsmitteln, der hierauf beru
henden Klassenspaltung der Ge
sellschaft und der Ausbeutung 
einer Klasse durch die andere. Des
halb ist die Geschichte der antago
nistischen Klassengesellschaft 
durch A. charakterisiert, durch mi
litärische Gewalt zwischen den 
Staaten, durch Zwang und Unter
drückung in den zwischenmensch
lichen Beziehungen, durch Raub
und Eroberungskriege. Auf der hi
storisch letzten Entwicklungsstufe 
der antagonistischen Klassengesell
schaft - im —> Imperialismus - ver
schärfen sich diese Charakterzüge 
extrem. Sie wurzeln letztlich im 
Monopolkapital, in seinem Streben 
nach Maximalprofit und Sicherung


